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1	 Qualitätsmethodische Einordnung 

1.1	 Einführung

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) ist ein bundesweiter Zusam-
menschluss von Fachpersonen aus Pflegepraxis, Pflegewissenschaft, kooperierenden Einrichtungen 
wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten sowie anderen Einrich-
tungen der pflegerischen Versorgung, der sich mit der Qualitätsentwicklung in der Pflege auseinan-
dersetzt. Für die inhaltliche Steuerung der Arbeit des DNQP ist ein Lenkungsausschuss, bestehend 
aus Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen der Pflegepraxis, -wissenschaft, -management und 
-bildung sowie der Berufs- und Sozialpolitik verantwortlich. 

Das qualitätsmethodische Vorgehen des DNQP stützt sich auf international anerkannte Regeln 
der Standard- und Leitlinienentwicklung und wird kontinuierlich auf der Grundlage von eigenen 
Erfahrungen sowie Weiterentwicklungen in der Qualitätsmethodik aktualisiert. Das hier vorliegende 
Methodenpapier stellt eine Weiterentwicklung des Leitfadens des DNQP aus dem Jahre 2002 und 
der bisherigen Versionen des Methodenpapiers aus den Jahren 2007, 2011, 2015 und 2019 dar. Es 
beruht auf einer Auswertung der Erfahrungen mit der Entwicklung, der modellhaften Implemen-
tierung sowie Aktualisierung der bisherigen Expertenstandards in den Jahren 1999 bis 2024 sowie 
einer Analyse einschlägiger qualitätsmethodischer Literatur (AWMF 2025; Higgins et al. 2024; Gryp-
donck 2004; Moers/Schiemann 2004). Die vorliegende Fassung wurde in enger Anlehnung an die 
GIN-McMaster Guideline Development Checklist entwickelt (Schünemann et al. 2021).

Seit 1999 arbeitet das DNQP in Kooperation mit dem Deutschen Pflegerat (DPR) an der Entwicklung 
und Implementierung evidenzbasierter Expertenstandards, die für Pflegefachpersonen in (teil-)stati-
onären, ambulanten und rehabilitativen Arbeitsfeldern als richtungweisend anzusehen sind. Zu den 
Adressat*innen zählen demnach alle Pflegefachpersonen mit mindestens dreijähriger Ausbildung 
sowie diejenigen mit einem berufsqualifizierenden oder weiterführenden Studium mit Abschlüssen 
auf Bachelor- und Masterebene in der Pflege.

Die Expertenstandards des DNQP sind evidenzbasierte, monodisziplinäre Instrumente, die den 
spezifischen Beitrag der Pflege für die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf 
sowie ihren Angehörigen1 zu zentralen Qualitätsrisiken aufzeigen und Grundlage für eine kontinu-
ierliche Verbesserung der Pflegequalität in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bieten (ICN 2021). 
Der Terminus „Menschen mit Pflegebedarf“ orientiert sich an der Sprachregelung des International 
Council of Nurses (ICN) und umfasst alle Einzelpersonen, Familien, Gemeinschaften oder Bevölke-
rungsgruppen, die zu einem bestimmten Pflegephänomen pflegerische Unterstützung benötigen 
(ICN 2021). Die Expertenstandards stellen ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau dar, das 
dem Bedarf und den Bedürfnissen der damit angesprochenen Bevölkerung angepasst ist und Krite-
rien zur Erfolgskontrolle dieser Pflege einschließt. Expertenstandards geben die Zielsetzung und 
das Qualitätsniveau komplexer, interaktionsreicher pflegerischer Aufgaben sowie Handlungsalter-
nativen und Handlungsspielräume in der direkten Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf vor.

Die Bezeichnung „Expertenstandard“ ist historisch entstanden und bedeutet, dass der Entwurf eines 
Standards durch eine Gruppe ausgewiesener Expertinnen und Experten auf der Basis einer vorhe-
rigen Analyse und Bewertung der vorliegenden wissenschaftlichen Evidenz entwickelt wird.

1	 Wenn in Expertenstandards von Angehörigen gesprochen wird, geschieht dies nicht in einem engen juristischen Kon-
text, sondern es geht um das soziale Konstrukt der Beziehung zueinander und der damit verbundenen Bereitschaft, für-
einander Verantwortung zu übernehmen. Die Menschen mit einem pflegerischen Unterstützungsbedarf entscheiden 
selbst, wer ihre Angehörigen sind. Dies können Verwandte, Freunde oder andere wichtige Personen aus dem Umfeld 
sein, die mit Zustimmung des Menschen mit einem pflegerischen Unterstützungsbedarf eingebunden werden.
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Die Arbeit des DNQP wird weder öffentlich noch durch gewerbliche oder andere Drittmittel finanziert, 
sondern erfolgt durch Eigenmittel, die über den Vertrieb von Expertenstandards und zu geringen 
Teilen andere Aktivitäten generiert werden. Diese Art der Finanzierung garantiert die wissenschaft-
liche Unabhängigkeit des DNQP. 

1.2	 Ziele

Übergreifende Zielsetzung des DNQP ist die Förderung der Pflegequalität auf der Basis von Experten-
standards in allen Einsatzfeldern der Pflege. In Verbindung mit Leitlinien und Qualitätsinstrumenten 
anderer Berufsgruppen bieten die Expertenstandards in der Pflege eine gute Voraussetzung für die 
interprofessionelle Kooperation in der Gesundheitsversorgung.

Die Entwicklung, modellhafte Implementierung und Aktualisierung von Expertenstandards erfolgt 
auf der in diesem Methodenpapier dargelegten systematischen Vorgehensweisen und verfolgt das 
Ziel, auf Basis der zu den Themen der Expertenstandards bestehenden Evidenz das angemessene 
und erforderliche pflegerische Handeln zu beschreiben und dadurch die pflegerische Versorgungs-
qualität zu verbessern. Ziel des methodischen Vorgehens ist es:

•	 sowohl wissenschaftliche Evidenz als auch klinische Expertise zu pflegerelevanten Phäno-
menen zu berücksichtigen und aufzuzeigen, 

•	 die wissenschaftliche und klinische Bewertung der vorhandenen Evidenz vorzunehmen und zu 
erläutern,

•	 Verständigungsprozesse insbesondere bei unterschiedlichen Standpunkten und fachlichen 
Einschätzungen zu ermöglichen und 

•	 eine gute pflegerische Versorgungspraxis unter Berücksichtigung der zuvor genannten Krite-
rien sowie pflegefachlicher Ressourcen als professionell abgestimmtes Leistungsniveau zu 
definieren.

1.3	 Verantwortliche Akteurinnen und Akteure 

Unmittelbar verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung des methodischen Vorgehens bei der 
Entwicklung und Aktualisierung der Expertenstandards sind 

•	 die wissenschaftliche Leitung des DNQP und

•	 das wissenschaftliche Team des DNQP an der Hochschule Osnabrück.

Der DNQP-Lenkungsausschuss ist über die Diskussion und Verabschiedung des vorliegenden Metho-
denpapiers am qualitätsmethodischen Vorgehen beteiligt. 

1.4	 Adressat*innen 

Das Methodenpapier richtet sich an unterschiedliche Fachpersonen und Institutionen. Es dient 
der Herstellung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens bei der 
Entwicklung, modellhaften Implementierung und Aktualisierung von Expertenstandards sowie bei 
der Ableitung von Qualitätsindikatoren gegenüber der Fachöffentlichkeit, der Selbstverwaltung in 
SGB V und SGB XI sowie Vertreter*innen von Betroffenen- und Selbsthilfeverbänden und weiteren 
interessierten Personen. 
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Den Mitgliedern der Expert*innenarbeitsgruppen dient das Methodenpapier während der Entwick-
lung und Aktualisierung von Expertenstandards ebenso zur Orientierung wie den Verantwortlichen 
für die modellhaften Implementierungen und Praxisprojekte in Gesundheits- und Pflegeeinrich-
tungen. 

1.5	 Grundprinzipien

1.5.1	 Anforderungskriterien an Themen und Expertenstandards

Themenvorschläge zur Entwicklung neuer Expertenstandards können von Organisationen und 
Angehörigen der Berufsgruppe ebenso eingebracht werden wie durch andere Beteiligte aus dem 
Gesundheits- und Sozialsystem. Diese können formlos an die wissenschaftliche Leitung des DNQP 
gerichtet werden. Die Entscheidung über die Entwicklung neuer Expertenstandards trifft der DNQP-
Lenkungsausschuss. Zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung holt das DNQP schriftliche Kurz-
gutachten bei ausgewiesenen Fachexpert*innen ein. Die Gutachten sollen Ausführungen zu den 
nachfolgend genannten Kriterien enthalten: 

•	 Pflegeepidemiologische Relevanz: Das Thema soll von hoher Bedeutung für die Pflegepraxis sein 
und epidemiologische Relevanz besitzen, um sicherzustellen, dass es einen großen Einfluss auf 
die Gesundheitsversorgung von Menschen mit Pflegebedarf hat. 

•	 Evidenzbasiertes Wissen und pflegewissenschaftliche bzw. pflegerische Expertise: Für das Thema 
müssen ausreichend fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und pflegewissenschaftliche/
pflegerische Kompetenzen durch namentlich zu benennende Expert*innen vorhanden sein, um 
einen Expertenstandard im deutschsprachigen Raum entwickeln zu können. 

•	 Versorgungssektorübergreifende Bedeutung: Das Thema soll von sektorübergreifender Bedeu-
tung sein, das heißt, es muss relevant für verschiedene Bereiche der pflegerischen Versorgung 
und nicht nur auf einen speziellen Versorgungsbereich beschränkt sein. 

•	 Komplexität und Interaktionsreichtum: Die Themen, zu denen Expertenstandards entwickelt 
werden, müssen sowohl komplex als auch interaktionsreich sein. Dies berücksichtigt die Viel-
schichtigkeit der Pflegepraxis und den hohen Grad an Interaktion zwischen Pflegefachpersonen 
und Menschen mit Pflegebedarf. 

•	 Steigerung der Pflegequalität: Der vorgeschlagene Expertenstandard soll das Potenzial haben, 
die Pflegequalität zu steigern. Es muss klar ersichtlich sein, wie der Standard zur Verbesserung 
der pflegerischen Versorgung beiträgt. 

1.5.2	 Systematisierung der Expertenstandards

Ein wesentliches Prinzip der Expertenstandards ist ihre Orientierung am Pflegeprozess. Der Aufbau 
von Expertenstandards erfolgt analog der Schritte Einschätzung, Planung und Vereinbarung von 
Maßnahmen, Durchführung und Evaluation. Je nach Expertenstandard umfasst die Durchführung 
mehrere einzelne Kriterien wie die Information, Anleitung und Beratung, die Nutzung von Hilfs-
mitteln oder eine Beschreibung grundsätzlicher Vorgehensweisen. Zu jedem Schritt des Pflegepro-
zesses werden Kriterien als Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien formuliert. Die Strukturkriterien 
beschreiben Kompetenzen der Pflegefachpersonen und Voraussetzungen in den Einrichtungen, die 
vorhanden sein müssen. In den Prozesskriterien ist das eigentliche Vorgehen beschrieben und die 
Ergebniskriterien enthalten Aussagen zu angestrebten Zielsetzungen auf Seiten der Adressatinnen 
und Adressaten pflegerischen Handelns. Durch das Pflegeberufegesetz (PflBG) ist gemäß § 4 die 
„Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses“ seit 2020 als Vorbehaltsaufgabe für 
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Pflegefachpersonen gesetzlich verankert worden. Die Expertenstandards sind in diesem Zusammen-
hang ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Gestaltung von Pflegeprozessen zu zentralen 
Qualitätsrisiken in der pflegerischen Versorgung. 

1.5.3	 Gestaltung des professionellen Abstimmungsprozesses

Der professionelle Abstimmungsprozess bei der Entwicklung von Expertenstandards erfolgt mehr-
stufig. Dabei wird angestrebt, die Basis für den Konsens und das Ergebnis kontinuierlich zu vergrö-
ßern und möglichst viele Perspektiven in das zu bestimmende Leistungsniveau zu integrieren. 

Die erste Abstimmung erfolgt innerhalb der Expert*innenarbeitsgruppen, die für die Entwicklung 
eines Expertenstandards gebildet werden. Die Mitglieder verständigen sich auf einen Entwurf 
für einen Standard, bevor dieser, im zweiten Schritt, innerhalb einer erweiterten fachöffentlichen 
Diskussion erörtert wird. Dabei wird grundsätzlich ein Konsens angestrebt. Sollte eine überein-
stimmende Meinung in der Expert*innenarbeitsgruppe nicht zu erzielen sein, erfolgt ein Mehr-
heitsbeschluss. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der wissenschaftlichen Leitung der 
Expert*innenarbeitsgruppe. Die Begründungen für das Mehrheits- und Minderheitsvotum werden 
im Protokoll festgehalten und in geeigneter Form gegebenenfalls in der Veröffentlichung dargestellt.

Die weitere Abstimmung erfolgt bei der Entwicklung der Expertenstandards in Form einer öffentli-
chen Konsensus-Konferenz und im Rahmen der Aktualisierungen der Expertenstandards als inter-
netbasierte Konsultationsphase. Den letzten Teil des Entwicklungs- und Abstimmungsprozesses 
bildet die Überprüfung der Praxistauglichkeit eines Expertenstandards im Rahmen der modellhaften 
Implementierung. 

Während jedes einzelnen Schritts können Veränderungen im Standard erfolgen, bevor nach der 
Implementierung die Veröffentlichung erfolgt, die bis zur nächsten Aktualisierung unverändert 
bleibt. 
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2	 Entwicklung, Implementierung und Aktualisierung von Expertenstandards

Die Entwicklung und Aktualisierung von Expertenstandards erfolgen nach einem strukturierten 
Verfahren (s. Abb. 1), das vom wissenschaftlichen Team des DNQP koordiniert wird. Das qualitätsme-
thodische Vorgehen zur Entwicklung von Expertenstandards in der Pflege umfasst die Entwurfs-, 
Konsentierungs- und Implementierungsphase. Die modellhafte Implementierung erfolgt nach 
einem Phasenmodell (s. Kap. 2.1). Die Aktualisierung von Expertenstandards erfolgt nach ähnlichen 
Verfahrensschritten (s. Kap. 2.2). Die erstmalige Veröffentlichung eines Expertenstandards erfolgt 
nach Abschluss der Konsentierungsphase. Diese Veröffentlichung wird nach Abschluss der modell-
haften Implementierung um den Implementierungsbericht ergänzt. Ein aktualisierter Expertenstan-
dard wird nach Abschluss der Konsultationsphase veröffentlicht. 

Abbildung 1:	 Entwicklung, Implementierung und Aktualisierung von Expertenstandards

2.1	 Entwicklung von Expertenstandards

Für die Entwicklung eines Expertenstandards benennt das DNQP eine wissenschaftliche Leitung. 
Begleitet und moderiert wird der Entwicklungsprozess durch das wissenschaftliche Team des DNQP. 
Die Moderation der Arbeitsgruppensitzungen kann auch durch ein Mitglied des Lenkungsaus-
schusses erfolgen. Durch dieses Verfahren wird ein einheitliches Vorgehen gewährleistet, dass bei 
der Entwicklung der Expertenstandards trotz wechselnder Expert*innen die methodischen Grund-
sätze berücksichtigt.

© DNQP

Expert*innen-
arbeitsgruppe Konsensus-Konferenz Implementierungs-

einrichtungen
Expert*innen-
arbeitsgruppe

Themeneingrenzung Auswertung Einführung nach 
dem Phasenmodell Literaturstudie

Literaturstudie Verö� entlichung 
Expertenstandard Projektauswertung Überarbeitung

Entwurfsfassung Netzwerk-Workshop Konsultationsphase

Verö� entl. Expertenst. + 
Implementierungsbericht

Verö� entl. aktualisierter 
Expertenstandard

Netzwerk-Workshop

Entwicklung
Aktualisierung

Entwurf Konsentierung Implementierung

Entwicklung, Implementierung und Aktualisierung von Expertenstandards



11

Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege

2.1.1	 Entwurf

2.1.1.1	 Wissenschaftliche Leitung und Expert*innenarbeitsgruppe

Die Expert*innenarbeitsgruppe besteht aus einer wissenschaftlichen Leitung sowie bis zu 15 
Expert*innen und mindestens einer Betroffenenvertretung. In der Regel wird die Gruppe um 
Fachexpert*innen anderer Berufsgruppen, die einen fachlichen Bezug zum Thema des Experten-
standards haben, ergänzt.

Zur Gewinnung der wissenschaftlichen Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe erfolgt eine öffent-
liche Ausschreibung. Bewerben können sich in Wissenschaft und Praxis für das Thema ausgewiesene 
und anerkannte Fachpersonen. Die Auswahl und Benennung der wissenschaftlichen Leitung erfolgt 
durch das wissenschaftliche Team des DNQP unter Einbeziehung des Lenkungsausschusses. Krite-
rien für die Auswahl sind, neben einer ausgewiesenen Fachexpertise und dem Nachweis der Unab-
hängigkeit von Industrie und Interessenverbänden, die Erfahrung in der Leitung wissenschaftlicher 
Projekte und die Zustimmung zum methodischen Vorgehen des DNQP. Zudem werden auch die Fähig-
keiten der entsprechenden Person berücksichtigt, die Diskussionen der Expert*innenarbeitsgruppe 
zu einem den hohen methodischen und inhaltlichen Anforderungen entsprechenden Ergebnis 
zu führen. Die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe ist verantwortlich für das 
wissenschaftliche Niveau des Expertenstandards, die Kommentierung, die Literaturstudie sowie für 
die Berücksichtigung der Bedingungen in der Pflegepraxis. Vor Beginn der Tätigkeit als wissenschaft-
liche Leitung einer Expert*innenarbeitsgruppe sind durch die benannte Person mögliche Interes-
senskonflikte gegenüber dem DNQP offen zu legen.

Zur Gewinnung der Expert*innen fordert das DNQP in einer öffentlichen Ausschreibung Expert*innen 
zur Bewerbung für die Mitarbeit in der Expert*innenarbeitsgruppe auf. Kriterien für eine Berufung 
sind themenrelevante

•	 berufliche Aufgabenschwerpunkte,

•	 Fachweiterbildungen und weitere berufliche Fort- und Weiterbildungen,

•	 Fachveröffentlichungen und -vorträge und

•	 Beteiligungen an Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Neben der spezifischen Expertise zum Thema, der Unabhängigkeit von institutionellen oder ökono-
mischen Interessen und dem ausgewogenen Verhältnis von Pflegewissenschaft und -praxis wird bei 
der Zusammensetzung der Expert*innenarbeitsgruppe Wert auf eine Beteiligung von Expert*innen 
aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen, insbesondere Krankenhäusern, stationären Pflegeein-
richtungen und ambulanten Pflegediensten, gelegt. Von Vorteil sind Erfahrungen mit der Einfüh-
rung und Anwendung von Expertenstandards. Das Auswahlverfahren wird gemeinsam vom wissen-
schaftlichen Team des DNQP und der wissenschaftlichen Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe 
durchgeführt. Da für die Glaubwürdigkeit der Expert*innen die Transparenz über mögliche Beein-
flussungen ihrer Arbeit von maßgeblicher Bedeutung ist, müssen vor Beginn der ersten Sitzung 
etwaige Verbindungen zur Industrie, anderen Interessensverbänden oder andere mögliche Interes-
senskonflikte offengelegt werden.

Die Expert*innenarbeitsgruppe besteht aus Vertreter*innen der Berufsgruppe Pflege – zu etwa glei-
chen Teilen aus Mitgliedern der Pflegepraxis und Pflegewissenschaft mit ausgewiesener Fachex-
pertise zum Thema des Expertenstandards. Die überwiegend monodisziplinäre Zusammensetzung 
der Expert*innenarbeitsgruppe basiert auf der Einschätzung, dass der professionelle Abstimmungs-
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prozess innerhalb der pflegerischen Berufsgruppe bereits eine große Herausforderung darstellt. Sie 
ist jedoch Voraussetzung für die Diskussion mit anderen Berufsgruppen in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. 

Einbezogen und um Mitwirkung gebeten werden Vertreter*innen aus dem Bereich der Betroffenen-
vertretung und der Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen von Menschen mit Pflege-
bedarf und/oder Behinderungen. Im Sinne der berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit hat 
es sich ebenso bewährt, je nach Thema Fachexpert*innen aus anderen Berufsgruppen in beratender 
Funktion hinzuzuziehen. Innerhalb der Arbeitssitzungen wird angestrebt, mit allen Beteiligten, 
also auch mit den Betroffenenvertretungen und Fachexpert*innen anderer Berufsgruppen, einen 
Konsens zu erzielen. 

Die Aufgaben der Expert*innenarbeitsgruppe bestehen in der Bewertung des durch eine Lite-
raturstudie zusammengestellten Erkenntnisstandes zum Standardthema und der Erarbeitung 
eines ersten Entwurfs des Expertenstandards sowie der Kommentierungen der Standardkrite-
rien. Die Arbeitsgruppe kommt hierfür zu vier bis sechs Sitzungen zusammen. Die Mitglieder der 
Expert*innenarbeitsgruppe erhalten vor den terminierten Sitzungen eine Einladung und Tagesord-
nung sowie die für die Sitzung erforderlichen Unterlagen. 

2.1.1.2	 Themenfestlegung 

Nach der Entscheidung des Lenkungsausschusses für einen neuen Expertenstandard erstellt das 
wissenschaftliche Team einen Zeitplan für die Entwicklung, in dem die nachfolgend beschriebenen 
Schritte berücksichtigt sind. In der Regel umfasst der Zeitraum von der Ausschreibung der wissen-
schaftlichen Leitung bis zum Abschluss der modellhaften Implementierung etwa drei Jahre. 

Das zur Bearbeitung anstehende komplexe und zunächst eher allgemein formulierte Thema muss 
genauer bestimmt und gegebenenfalls eingegrenzt werden. Beispielsweise erfolgte bei der Entwick-
lung des Expertenstandards zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz eine 
Verständigung, dass der Aspekt der Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt gestellt werden soll 
und nicht andere Aspekte in der Pflege von Menschen mit Demenz, wodurch es zu einer Themenein-
grenzung zum entsprechenden Expertenstandard kam. Eine vorläufige Schwerpunktsetzung für die 
vor der ersten Sitzung der Expert*innenarbeitsgruppe beginnende Literaturrecherche erfolgt durch 
die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe und das wissenschaftliche Team des 
DNQP.

Im Rahmen der ersten Sitzung diskutiert die Expert*innenarbeitsgruppe aus praktischer und wissen-
schaftlicher Sicht das Themenfeld und konzeptualisiert den Handlungsbereich. Damit wird der 
Themenschwerpunkt zugleich präzisiert. Dabei spielen Fragen nach besonders gefährdeten Risiko-
gruppen, nach Reichweite sowie nach Umsetzbarkeit des künftigen Expertenstandards eine vorran-
gige Rolle. Die Expert*innenarbeitsgruppe trifft, in Absprache mit dem wissenschaftlichen Team, 
eine abschließende Entscheidung über die genaue Benennung des Themas. Den Mitgliedern der 
Expert*innenarbeitsgruppe wird das schriftliche Kurzgutachten zum Thema des Expertenstandards, 
das der Lenkungsausschuss für die Entscheidung zur Entwicklung eines neuen Expertenstandards 
genutzt hat, zur Verfügung gestellt (s. Kap. 1.5.1).
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2.1.1.3	 Literaturstudie 

Zur Identifikation und Aufbereitung der vorliegenden Evidenz wird eine systematische Literatur-
studie durch die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe in Abstimmung mit 
dem wissenschaftlichen Team des DNQP erstellt. Es werden Fragestellungen für jeden Schritt des 
Pflegeprozesses formuliert. Die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt auf der Grundlage einer 
systematischen Recherche, Bewertung und Synthese relevanter Studienergebnisse. Dabei folgt die 
Recherche einem iterativen hierarchischen Rechercheprozess, indem zunächst nach aggregierter 
Evidenz im Sinne von systematischen Übersichtsarbeiten mit und ohne Metaanalysen und anschlie-
ßend nach relevanten Primärstudien recherchiert wird (AWMF 2025; Schünemann et al. 2021). 

Die Suchstrategie wird detailliert beschrieben und umfasst den Recherchezeitraum, Ein- und 
Ausschlusskriterien, Suchbegriffe (Stichwörter und Schlagwörter) und die Recherchequellen. Der 
Recherchezeitraum wird bei der Entwicklung eines Expertenstandards üblicherweise nicht einge-
grenzt, um neben aktuellen Studien auch ältere, relevante Literatur mit grundlegenden Erkennt-
nissen zu identifizieren. Die Ein- bzw. Ausschlusskriterien beinhalten zumindest die Population 
(Personen mit dem jeweiligem Pflegebedarf/Krankheitsbild), mögliche Interventionen bzw. rele-
vante Phänomene, das Setting und das Studiendesign. Auch weitere Eingrenzungen wie beispiels-
weise hinsichtlich der einzubeziehenden Sprachen sind möglich. 

Zu den Recherchequellen zählen sowohl elektronische Datenbanken wie MEDLINE, CINAHL oder die 
Cochrane Library als auch ergänzende Recherchemöglichkeiten wie die Hand- und Websuche nach 
Standards, Leitlinien sowie Konferenzbeiträgen, die Zitationssuche oder Hinweise der Expert*innen 
(Nordhausen/Hirt 2022). Die Auswahl der Recherchequellen richtet sich dabei nach dem Thema 
des jeweiligen Expertenstandards. Nach Festlegung der Suchstrategie wird diese im Rahmen eines 
ersten Treffens der Expert*innenarbeitsgruppe vorgestellt, diskutiert und bei Bedarf angepasst. Die 
Mitglieder der Expert*innenarbeitsgruppe werden zudem gebeten, weitere Hinweise auf vorlie-
gende Evidenz zu geben, die z. B. aus noch nicht veröffentlichten Studien oder Dokumenten fach-
lich ausgewiesener Organisationen stammen. Die Expert*innenarbeitsgruppe entscheidet, ob diese 
ergänzenden Hinweise einzubeziehen sind.

Zur Reproduzierbarkeit wird die finale Suchstrategie inklusive des Suchstrings auf der Internetseite 
des DNQP veröffentlicht (Lefebvre et al. 2024; Page et al. 2021). Anhand der vordefinierten Ein- und 
Ausschlusskriterien werden die Rechercheergebnisse gesichtet und relevante Literatur ausgewählt. 
Die Auswahl der Literatur erfolgt zunächst nach Titel und Abstract und anschließend durch die Sich-
tung der Volltexte. Dabei sollte der Screening-Prozess im besten Fall unabhängig von zwei Personen 
erfolgen (Lefebvre et al. 2024). Die Anzahl der Suchtreffer sowie ein- und ausgeschlossene Literatur 
werden in einem PRISMA-Flussdiagramm dargestellt (Page et al. 2021).

Die Datenextraktion der eingeschlossenen Studien erfolgt anhand des Studiendesigns, der Studien-
population, der Methodik und der Ergebnisse. Zur Bewertung der methodischen Qualität oder des 
Biasrisikos der Studien werden aktuelle und validierte Instrumente, je nach Studiendesign beispiels-
weise AMSTAR-2 (Shea et al. 2017) oder RoB 2 Tool (Sterne et al. 2019) angewendet. Die methodische 
Bewertung und Zusammenfassung der Studien erfolgt durch mindestens zwei unabhängig vonein-
ander arbeitende Reviewer*innen (Li et al. 2024) und wird in tabellarischer Form auf der Internetseite 
des DNQP zugänglich gemacht.

Das Vorgehen bei der Recherche der Literatur sowie die zugrunde gelegte Bewertungsme-
thode müssen dem jeweiligen Forschungsdesign sowie aktuellen wissenschaftlichen Ansprü-
chen entsprechen und liegen in der Verantwortung der wissenschaftlichen Leitung der jeweiligen 
Expert*innenarbeitsgruppe.
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Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche erfolgt auch eine Recherche nach thematisch 
relevanten Leitlinien, wobei eine gezielte und systematische Recherche nach Leitlinien oft nur 
eingeschränkt möglich ist, da die meisten Leitliniendatenbanken die Eingabe konkreter Suchstrings 
nicht erlauben. Eingeschlossen werden in erster Linie Leitlinien, deren Empfehlungen auf evidenz-
basierten Kenntnissen basieren. Empfehlungen aus konsensbasierten Leitlinien oder Praxisleitlinien 
werden nur dann berücksichtigt, wenn keine aktuelle evidenzbasierte Leitlinie vorliegt. Die methodi-
sche Genauigkeit und Transparenz der Leitlinienentwicklung werden von mindestens zwei Personen 
anhand des AGREE II Instruments bewertet (Schünemann et al. 2021). Die Inhalte und Empfehlungen 
der Leitlinien werden häufig primär für den ärztlichen Verantwortungsbereich entwickelt. Grund-
sätzlich werden in der Literaturstudie nur die Empfehlungen berücksichtigt, die für den pflegeri-
schen Kontext relevant sind. 

Die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz der eingeschlossenen Studien wird nach einer aktuellen inter-
national anerkannten Klassifikation, z. B. GRADE (Guyatt et al. 2011), deutlich gemacht, um die Trans-
parenz zur Güte der vorhandenen Evidenz zu erhöhen. Zur Vorbereitung der Veröffentlichung für die 
praktische und wissenschaftliche Arbeit mit dem Expertenstandard wird die Literaturlage zusam-
menhängend und allgemeinverständlich verschriftlicht und mit dem wissenschaftlichen Team des 
DNQP abgestimmt. Die Gliederung folgt dem Aufbau des Expertenstandards und seiner Orientie-
rung am Pflegeprozess. 

2.1.1.4	 Entwurfsfassung

Die Erarbeitung der Entwurfsfassung des Expertenstandards erfolgt arbeitsteilig zwischen der 
Expert*innenarbeitsgruppe und dem wissenschaftlichen Team des DNQP. Generell gilt, dass die 
Expert*innenarbeitsgruppe für die inhaltlichen Aussagen zum jeweiligen Thema zuständig ist, 
während das wissenschaftliche Team des DNQP die Verantwortung für die Einhaltung des methodi-
schen Vorgehens bei der Entwicklung von Expertenstandards übernimmt.

Der Expertenstandard-Entwurf gliedert sich wie folgt:

1.	 Entwurfsfassung mit Präambel: 

In einer Präambel werden die grundsätzliche Bedeutung des jeweiligen Themas eines Exper-
tenstandards erläutert, die grundlegende Zielsetzung formuliert und die Zielgruppen definiert. 
Soweit angemessen und erforderlich werden Voraussetzungen für die Implementierung und 
Arbeit mit dem Expertenstandard benannt. 

Für jeden Expertenstandard wird eine Gesamtzielsetzung formuliert und begründet. Die 
Kriterien des Standards, die sich auf Strukturen, Prozesse und Ergebnisse nach den Quali-
tätsdimensionen von Donabedian (1968) sowie die Schritte des Pflegeprozesses beziehen, 
stellen die konsentierten Empfehlungen der Expert*innenarbeitsgruppe dar. Die Empfeh-
lungen werden in enger Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichem Team des DNQP und 
Expert*innenarbeitsgruppe als Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien formuliert (s. Kap. 1.5.2). 
Sie basieren auf den Ergebnissen der Literaturstudie, der Bewertung der vorliegenden Evidenz 
durch die Expert*innenarbeitsgruppe und dem Expert*innenwissen. Die Empfehlungen haben 
dadurch einen höchstmöglichen Empfehlungscharakter. 

2.	 Vorläufige Kommentierungen: 

Zu den einzelnen Standardkriterien erfolgt für die Praxis eine erklärende Kommentierung. Die 
Kommentierungen sind als Brücke von der vorliegenden Evidenz aus der Literatur zu den Krite-
rien des Expertenstandards zu verstehen. Den Kommentierungen der Expertenstandardkriterien 
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durch die Expert*innenarbeitsgruppe kommt daher eine hohe Bedeutung zu. Sie dienen der 
Konkretisierung der Standardkriterien hinsichtlich spezifischer Bedingungen in den verschie-
denen Bereichen der Pflegepraxis. Sie enthalten weitergehende Informationen zu den einzelnen 
Standardkriterien und bieten die Möglichkeit, die besonderen Anforderungen in der Pflege 
besonderer Zielgruppen, z. B. bei kognitiv beeinträchtigten Menschen, zu berücksichtigen. 

Die Kommentierungen entstehen aus den Diskussionen in den Expert*innenarbeitsgruppen 
zu den einzelnen Kriterienebenen, die ausführlich protokolliert werden. Die Protokolle der 
Sitzungen dienen neben der Literaturstudie als Grundlage der Kommentierungen. Die Kommen-
tierungen werden durch jeweils zwei oder drei Mitglieder der Expert*innenarbeitsgruppe pro 
Kriterienebene verfasst. Nach Fertigstellung aller Kommentierungen werden diese durch 
das wissenschaftliche Team des DNQP redaktionell aufeinander abgestimmt und durch die 
Expert*innenarbeitsgruppe konsentiert.

3.	 Literaturstudie:

Die Methodik der Literaturstudie ist ausführlich in Kap. 2.1.1.3 dargelegt. 

Die Expert*innenarbeitsgruppe erarbeitet auf Grundlage der Literaturstudie die Standardkriterien. 
Diese werden im Rahmen eines Abstimmungsprozesses verabschiedet (s. Kap. 1.5.3) und durch das 
wissenschaftliche Team des DNQP protokolliert. Da derzeit bei weitem nicht für alle pflegerischen 
Fragestellungen relevante Studien vorliegen, kommt der eigenständigen Bewertung der Sachlage 
durch die Expert*innenarbeitsgruppe hohes Gewicht zu. Die von den Expert*innen formulierten 
Kriterien basieren sowohl auf der Bewertung der wissenschaftlichen Literatur als auch auf dem 
fachlichen und erfahrungsbezogenen Expert*innenurteil. Die in einem Abstimmungsprozess entwi-
ckelten Kriterien des Expertenstandards stellen somit das beste verfügbare wissenschaftliche und 
praktische Wissen zum Thema dar.

Die Formulierung des Expertenstandard-Entwurfs erfolgt auf Vorschlag des wissenschaftlichen 
Teams des DNQP und in enger Zusammenarbeit mit der Expert*innenarbeitsgruppe. An die Stan-
dardkriterien werden hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen

•	 den aktuellen Stand des Wissens abbilden,

•	 trennscharf und messbar sein,

•	 verbindliche Maßnahmen, professionelle Gestaltungsspielräume und die verantwortlichen 
Akteure benennen,

•	 Kooperationsebenen mit anderen Berufsgruppen und Institutionen aufzeigen,

•	 Interdependenzen zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sichtbar machen,

•	 konsequent an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen orientiert sowie

•	 praxistauglich sein, also die Pflegeentwicklung fördern, ohne die Praxis zu überfordern.

Zudem können leistungsrechtliche oder Refinanzierungsbedingungen für pflegerisches Handeln 
eine Auswirkung auf die Formulierung von Standardkriterien haben, insbesondere auch aufgrund 
unterschiedlicher Bedingungen in den einzelnen Bereichen der Pflege (Krankenhaus, stationäre Pfle-
geeinrichtung, ambulante Pflege, u. a.) sowie unterschiedlicher Regelungen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Das DNQP hält die wissenschaftliche Evidenz für maßgeblich bei der Formu-
lierung eines Expertenstandards. An diese haben sich die Refinanzierungsbedingungen aufgrund 
der Norm, die Versorgung am aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auszurichten, 
anzupassen. Unabhängig davon stellt das Nicht-Vorhandensein entsprechender Bedingungen ein 
erhebliches Implementierungshindernis für Expertenstandards dar. 



16

Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 

Für die Arbeit mit Expertenstandards ist die Perspektive der angesprochenen Zielgruppe von beson-
derer Bedeutung. Grundsätzlich ist die Interaktion zwischen Pflegefachperson und Menschen mit 
Pflegebedarf sowie ggf. deren Angehörigen bedeutsam, weil dadurch die Verständigung und Verein-
barung über durchzuführende pflegerische Handlungen erfolgt. Für alle Expertenstandards gilt, dass 
das individuelle Selbstbestimmungsrecht der von ihnen versorgten Personen selbstverständlich 
durch Pflegefachpersonen zu beachten ist. Oftmals ist die Praxis von Situationen gekennzeichnet, in 
denen es nicht um die Frage geht, ob eine Handlung durchgeführt wird oder nicht, sondern in denen 
informiert und beraten wird, um somit eine Grundlage für eine Entscheidung zu treffen. 

2.1.2	 Konsentierung 

Die Gestaltung des professionellen Abstimmungsprozesses ist in Kapitel 1.5.3 ausführlich erläutert. 
Kern des Konsentierungsverfahrens ist der strukturierte Fachdiskurs mit einer breiten Fachöffent-
lichkeit über den von einer Expert*innenarbeitsgruppe vorgelegten Expertenstandard-Entwurf. 
Dieser Fachdiskurs wird im Rahmen einer Konsensus-Konferenz geführt. Teilnehmer*innenzahl und 
Ablauf werden so gestaltet, dass ein strukturierter Fachdiskurs zwischen Expert*innenarbeitsgruppe 
und Fachöffentlichkeit geführt werden kann. Die Konsensus-Konferenz wird in der Regel in Präsenz 
durchgeführt. Die abschließende Version des Expertenstandards berücksichtigt die Ergebnisse des 
Fachdiskurses. 

2.1.2.1	 Konsensus-Konferenz

Mit einer frühzeitigen Information der Fachöffentlichkeit über Thema und Termin der Konsensus-
Konferenz stellt das DNQP sicher, dass interessierte Pflegefachpersonen und Institutionen der 
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung ausreichenden Vorlauf haben, ihre Mitwirkung zu 
planen und sich anzumelden. Darüber hinaus werden bestimmte Gruppen gezielt eingeladen. Dazu 
gehören:

•	 Personen aus Pflegepraxis und -wissenschaft mit besonderer Fachexpertise zum Thema des 
Expertenstandards,

•	 Angehörige anderer Berufsgruppen des Gesundheitswesens mit besonderer Fachexpertise zum 
Thema des Expertenstandards,

•	 Vertreter*innen von Verbraucherschutz- und Betroffenenvertretungen und

•	 Vertreter*innen aus Gesundheitspolitik, Spitzenorganisationen und Fachverbänden des 
Gesundheitswesens.

Alle angemeldeten Teilnehmer*innen erhalten etwa vier Wochen vor der Konsensus-Konferenz den 
Expertenstandard-Entwurf (s. Kap. 2.1.1.4) sowie das Programm der Konsensus-Konferenz.

Jede Konsensus-Konferenz wird durch ein Mitglied des DNQP-Lenkungsausschusses moderiert und 
gliedert sich in vier Abschnitte:

1.	 Einführende Referate zur gesundheits- und pflegeepidemiologischen Relevanz des Themas 
sowie zum Vorgehen bei der Entwicklung des vorliegenden Expertenstandard-Entwurfs.

2.	 Vorstellung, Erörterung und Konsentierung des Expertenstandard-Entwurfs: Die Kriteriene-
benen des Expertenstandard-Entwurfs, bestehend aus je einem Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
kriterium, werden von Mitgliedern der Expert*innenarbeitsgruppe vorgestellt und wissenschaft-
lich begründet. Zu jeder Kriterienebene erfolgt ein moderierter Fachdiskurs mit dem Plenum, 
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in dessen Rahmen bestätigende oder abweichende Auffassungen von den Teilnehmer*innen 
dargelegt und erörtert werden. Fachleute anderer Berufsgruppen erhalten im Anschluss an die 
pflegefachliche Erörterung Gelegenheit zu Diskussionsbeiträgen aus ihrer fachlichen Sicht.

3.	 Der Konsentierungsvorgang endet mit der abschließenden Feststellung der Diskussionsergeb-
nisse zur jeweiligen Kriterienebene einschließlich der vorgetragenen Kritikpunkte und Ände-
rungswünsche. Es erfolgt eine Audioaufzeichnung des gesamten Konsentierungsvorgangs und 
die Diskussionsbeiträge werden zusätzlich protokolliert. Die Konferenzteilnehmer*innen haben 
während der Konferenz die Möglichkeit, beim DNQP schriftliche Anmerkungen einzureichen. 
Die Protokolle und schriftlichen Anmerkungen sind eine wichtige Grundlage für eine dezidierte 
Zusammenfassung der Konsentierungsergebnisse. Diese werden dem Plenum zur abschlie-
ßenden Bestätigung zum Ende der Veranstaltung durch Mitglieder des Lenkungsausschusses 
oder wissenschaftlichen Teams des DNQP vorgestellt. Die Bestätigung bezieht sich nicht auf den 
Wortlaut der Änderungen, sondern auf die Berücksichtigung der Inhalte von Änderungsvor-
schlägen.

4.	 Spitzenorganisationen und Verbände des Gesundheitswesens sowie des Verbraucherschutzes 
und der Betroffenenvertretung werden im Verlauf zu Stellungnahmen zum vorliegenden Exper-
tenstandard-Entwurf eingeladen.

Konferenzteilnehmer*innen haben bis zu vier Wochen nach der Konsensus-Konferenz die Möglich-
keit, dem wissenschaftlichen Team des DNQP schriftliche Anmerkungen zum Expertenstandard-
Entwurf zu übermitteln.

2.1.2.2	 Auswertung

Die protokollierten und in Auszügen verschrifteten Audioaufzeichnungen der im Fachdiskurs 
erzielten Konferenzergebnisse sowie die Stellungnahmen und im Nachgang der Konferenz über-
mittelten Anmerkungen werden gemeinsam von der Expert*innenarbeitsgruppe und dem wissen-
schaftlichen Team des DNQP ausgewertet und fließen in die abschließende Version des Experten-
standards sowie der Kommentierungen ein. 

2.1.2.3	 Veröffentlichung des Expertenstandards

Die Veröffentlichung enthält den konsentierten Expertenstandard mit der Präambel, die jeweiligen 
Kommentierungen zu den einzelnen Kriterienebenen sowie die Literaturstudie. Damit spiegelt der 
in dieser Form veröffentlichte Expertenstandard den aktuellen Stand des Wissens und das innerhalb 
der Berufsgruppe der Pflegefachpersonen abgestimmte Leistungsniveau zur jeweiligen Thematik 
wider und ist damit gültig. Er kann somit in den unterschiedlichen Bereichen der Pflegepraxis umge-
setzt werden. Die Veröffentlichung wird etwa 1,5 Jahre später nach Abschluss der modellhaften 
Implementierung um den Bericht über deren Verlauf und Ergebnisse sowie um das Auditinstrument 
zum Expertenstandard ergänzt (s. Kap. 2.1.3.5).

2.1.3	 Modellhafte Implementierung

Jeder Expertenstandard wird modellhaft in ca. 25 unterschiedlichen Einrichtungen der gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung implementiert. Diese modellhafte Implementierung dient der 
Erprobung seiner Praxistauglichkeit. Darüber hinaus sollen Erkenntnisse gewonnen werden, welche 
Voraussetzungen für die nachhaltige Arbeit mit Expertenstandards in stationären Pflegeeinrich-
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tungen, ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern bedeutsam sind (u. a. Schiemann/Büscher 
2026). Diese dienen anderen, nicht an der modellhaften Implementierung beteiligten Einrichtungen 
dazu, die Erfahrungen für ihre eigenen Implementierungsprozesse nutzbar zu machen. Für die 
modellhafte Einführung von Expertenstandards steht ein kriteriengeleitetes Verfahren zur Auswahl 
der Implementierungseinrichtungen, ein Konzept zur wissenschaftlichen Begleitung und methodi-
schen Unterstützung durch das wissenschaftliche Team des DNQP während der Implementierungs-
phase sowie ein konzeptueller Rahmen in Form eines mehrstufigen Phasenmodells zur Verfügung 
(s. Abb. 2).

Das vom DNQP entwickelte Konzept der Implementierung steht im Einklang mit den wesentlichen 
Konzepten zahlreicher internationaler Implementierungsmodelle, wie beispielsweise dem PARiHS 
und i-PARiHS-Framework sowie dem Consolidated Framework for Implementation Research/CFIR 
(Marquard et al. 2026; Niemann et al. 2024). Mit der systematischen modellhaften Implementierung 
leistet das DNQP einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätsentwicklung. Auch in der nationalen und 
internationalen Diskussion zur Implementierung von Leitlinien wird auf die Bedeutung einer syste-
matischen Herangehensweise an ihre Implementierung hingewiesen (Porritt et al. 2020).

2.1.3.1	 Teilnehmende Einrichtungen und Projektgruppe 

Implementierungseinrichtungen
Die Auswahl geeigneter Einrichtungen für die modellhafte Implementierung erfolgt durch ein krite-
riengeleitetes Verfahren und wird durch das wissenschaftliche Team des DNQP vorgenommen. 
Angestrebt werden dabei eine ausgewogene Verteilung der Einrichtungsarten und ein breites Spek-
trum beteiligter Fachbereiche. Berücksichtigung finden darüber hinaus Gesichtspunkte regionaler 
Verteilung der Einrichtungen. Die durch das DNQP für die Auswahl entwickelten Kriterien haben sich 
grundsätzlich und mehrfach bewährt. Dazu gehören:

•	 hoher Entwicklungsstand der Pflege (z. B. systematische und theoriegeleitete Anwendung der 
Pflegeprozessmethode),

•	 Erfahrungen mit systematischer Qualitätsentwicklung in der Pflege, z. B. Arbeit mit Experten-
standards,

•	 Vorhandensein eines funktionalen Qualitätsmanagements,

•	 Bereitschaft für eine strategische Unterstützung des Implementierungsprojektes durch das 
Einrichtungsmanagement,

•	 Benennung einer projektverantwortlichen Person für den Implementierungszeitraum, die über 
entsprechende Erfahrung und Kompetenzen sowie die erforderlichen zeitlichen Ressourcen 
verfügt, 

•	 Bereitstellung ausreichender personeller und zeitlicher Ressourcen für die Arbeit von Arbeits-
gruppen der Modellpflegeeinheiten, zeitnahe Schulung und Anleitung der beteiligten Pflege-
fachpersonen und das abschließende Audit sowie

•	 Benennung einer oder mehrerer Modellpflegeeinheiten, auf denen eine modellhafte Imple-
mentierung erfolgen soll.

Aufrufe zur Bewerbung erfolgen im Rahmen der Konsensus-Konferenz, über den DNQP-Newsletter 
und die Fachpresse. Alle interessierten Einrichtungen erhalten durch das vorliegende Methoden-
papier und die Berichte abgeschlossener modellhafter Implementierungen Informationen über die 
Auswahlkriterien und den Verlauf des Implementierungsprojekts.
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Projektgruppe
Für den Zeitraum der modellhaften Implementierung wird eine Projektgruppe gebildet, die sich 
aus den Projektbeauftragten der teilnehmenden Einrichtungen und Mitgliedern des wissenschaft-
lichen Teams des DNQP zusammensetzt. Die Projektgruppe kommt zu mindestens vier Sitzungen 
in Präsenz und/oder online zusammen, die sich inhaltlich an den nachstehend aufgeführten Imple-
mentierungsphasen orientieren und der Diskussion der Projektfortschritte dienen. Zu den Aufgaben 
des wissenschaftlichen Teams des DNQP in diesem Zusammenhang gehören die

•	 Planung, Steuerung und Dokumentation des Projektverlaufs sowie die fachliche und methodi-
sche Begleitung der Projektbeauftragten,

•	 thematische Anpassung des standardisierten Auditinstruments an den jeweiligen Experten-
standard,

•	 Unterstützung der Projektbeauftragten bei der Erfassung relevanter Struktur- und Projektver-
laufsdaten der Einrichtungen,

•	 Erstellung von Ergebnisprotokollen zu den Projektsitzungen,

•	 anonymisierte Gesamtauswertung der erhobenen Daten (Auditergebnisse, Ergebnisprotokolle 
der Projektgruppensitzungen und Projektverlaufsdokumentation),

•	 Analyse und Prüfung der Praxistauglichkeit sowie der fördernden und hemmenden Faktoren 
bei der Anwendung des Expertenstandards und

•	 Berichterstattung über Verlauf und Ergebnisse der modellhaften Implementierung (s. Kap. 
2.1.3.5)

2.1.3.2	 Einführung entlang des Phasenmodells

Für die Implementierung von Expertenstandards wurde ein mehrstufiges Phasenmodell entwickelt 
und getestet (s. Abb. 2). Das Phasenmodell bildet die Grundlage für ein systematisches, methodi-
sches Vorgehen bei der Standardeinführung. Dieses Konzept hat sich im Rahmen der bisherigen 
DNQP-Implementierungs- und mit Anpassungen auch für die Praxisprojekte (s. Kap. 2.2.5) bewährt, 
da innerhalb der Phasen flexibel auf betriebliche Besonderheiten reagiert werden kann. Auch bei 
Verzögerungen können in der Regel erste Ergebnisse erzielt und in einem Audit festgehalten werden, 
auch wenn z. B. Fortbildungsangebote und eine kollegial begleitete Einführung des Standards für 
längere Zeit fortgesetzt werden müssen. Die Anwendung des Phasenmodells wird nicht nur für die 
modellhafte Implementierung, sondern auch für die dauerhafte und durch Einrichtungen in Eigen-
initiative durchgeführte Arbeit mit Expertenstandards empfohlen.
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Abbildung 2:	 Phasenmodell zur Implementierung von Expertenstandards

Die Phasen des Implementierungsprojektes erstrecken sich nach der Projektvorbereitung insgesamt 
über mindestens sechs Monate. Im Rahmen der bisherigen Implementierungsprojekte wurde deut-
lich, dass die Umsetzung dieser Phasen innerhalb dieses Zeitraums für alle Beteiligten hohe Anforde-
rungen stellt. Es zeigt sich jedoch, dass dieser begrenzte Zeitraum maßgeblich zu einer Motivations-
förderung beiträgt. So ist es möglich, eine Balance zwischen hoher Beanspruchung aller Beteiligten 
und sichtbaren Ergebnissen zu halten.

Projektvorbereitung
Eine erfolgreiche Standardeinführung in Praxiseinrichtungen erfordert gewisse Voraussetzungen. 
Dazu gehören neben der strategischen Unterstützung des Projektes durch das Einrichtungsmanage-
ment 

•	 die frühzeitige Schaffung struktureller Voraussetzungen für die Implementierung,

•	 die Bildung von Arbeitsgruppen und

•	 die fachlich kompetente Projektbegleitung durch Projektbeauftragte.

Bei der Auswahl der Modellpflegeeinheiten steht die Frage im Mittelpunkt, ob das jeweilige Quali-
tätsrisiko bei den Menschen mit Pflegebedarf in ausreichend häufigem Maß auftritt, damit eine 
Anwendung des Expertenstandards gesichert und bereits ausreichende Akzeptanz für das Thema 
im Team vorhanden sind. Zudem sollten Motivation und Akzeptanz der Pflegefachpersonen für die 
Expertenstandardeinführung nicht durch parallele Projekte oder knappe personelle und zeitliche 
Ressourcen eingeschränkt werden.

Die Arbeitsgruppen setzen sich vornehmlich aus Pflegefachpersonen der Modellpflegeein-
heiten und den Projektbeauftragten zusammen. Nach Möglichkeit werden zur Unterstützung von 
Entscheidungsprozessen auch die Pflegeleitung der Modellpflegeeinheit oder Bereichsleitungen 
hinzugezogen. Zudem ist es je nach Expertenstandardthema und Einrichtungsart ratsam, andere 
Berufsgruppen und standardspezifische Fachexpertise in die Arbeitsgruppen einzubeziehen. Als 
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arbeitsfähig haben sich, je nach Größe der Modellpflegeeinheiten, Arbeitsgruppen mit kontinuier-
licher Teilnahme von 8-12 Personen erwiesen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben die wichtige 
Funktion, beständig als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Pflegeteams zu wirken.

Für die modellhafte Implementierung sind die Projektbeauftragten von entscheidender Bedeutung, 
die durch ihre Rolle innerhalb der Einrichtung sowohl im Rahmen der Projektsitzungen wie auch 
während der Implementierungsphasen erste Ansprechperson des DNQP sind. In den Einrichtungen 
übernehmen die Projektbeauftragten die inhaltliche und organisatorische Steuerung des Imple-
mentierungsprozesses. Ihre Aufgaben umfassen dabei in der Regel

•	 die Moderation der Arbeitsgruppen,

•	 die Planung, Organisation und teilweise Durchführung von Fortbildungen,

•	 die fachlich kompetente und qualitätsmethodische Begleitung der Standardeinführung,

•	 die Dokumentation des Projektverlaufs und

•	 die Durchführung und einrichtungsbezogene Auswertung des Audits.

Unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Projektverlauf ist eine funktionierende Projekt-
kommunikation mit den relevanten beteiligten Akteur*innen, sowohl innerhalb der Einrichtung (z. B. 
Ärzt*innen und andere Berufsgruppen), als auch außerhalb (z. B. Angehörige und Hausärzt*innen). 
Zu Beginn des Projektes und zu Beginn der Einführung des Expertenstandards sollten Informati-
onsveranstaltungen (z. B. Kick-off-Veranstaltungen) stattfinden, um möglichst viele Beteiligte über 
das Projekt in Kenntnis zu setzen. Dies sind insbesondere das Pflegeteam der beteiligten Pflege-
einheit einschließlich Pflegedienstleitung/Pflegedirektion, verantwortliches Pflegemanagement auf 
der Abteilungs- und Betriebsebene, mit dem Thema befasste Pflegeexpert*innen sowie interessierte 
und fachlich relevante Angehörige anderer Gesundheitsberufe.

Phase I: Fortbildung
Diese Phase beinhaltet zu Beginn die Erfassung des Fortbildungsbedarfs zum jeweiligen Experten-
standardthema und darauffolgend die Planung und Durchführung entsprechender Fortbildungs-
veranstaltungen. Die Zielsetzung besteht darin, bei den Pflegefachpersonen der Modellpflege-
einheit die notwendigen fachlichen Voraussetzungen für die Arbeit mit dem Expertenstandard zu 
schaffen. Fortbildungsthemen, Umfang und Fortbildungsform sind dem jeweiligen Bedarf des Pfle-
geteams anzupassen. Als Fortbildungen gelten sowohl klassische Fortbildungsveranstaltungen als 
auch Mikroschulungen oder die supervidierte Anwendung von Expertenstandardinhalten mit fach-
lichem Input. Die Erfahrung aus den bisherigen Implementierungsprojekten zeigt, dass in nahezu 
allen Einrichtungen Fortbildungsbedarf zu allen Kriterienebenen eines Expertenstandards besteht.

Da Fortbildungen nicht ausschließlich in der ersten, sondern je nach Bedarf auch in späteren Imple-
mentierungsphasen stattfinden, kann diese Implementierungsphase unterschiedlich lange dauern. 
Neben organisatorischen Gründen kann sich weiterer Fortbildungsbedarf im Verlauf der Implemen-
tierung aus der ersten Anwendung und Umsetzung des Expertenstandards und veränderter Verfah-
rensweisen ergeben und eine Nachjustierung des Fortbildungsangebots erforderlich machen. Dieser 
Bedarf kann durch die Anleitung von Pflegefachpersonen durch Mitglieder der Arbeitsgruppen 
aufgefangen werden, die bei der Expertenstandardeinführung eine Multiplikator*innenfunktion 
übernehmen. Dabei sollte der zentrale Fortbildungsbedarf bis zum Beginn der Auditphase gedeckt 
sein. Allerdings ist auch darüber hinaus von weiterem Fortbildungsbedarf der Pflegefachpersonen 
zu dem jeweiligen Expertenstandardthema auszugehen. Dieser Fortbildungsbedarf kann mit dem 
pflegepersonalbezogenen Anteil des Audits erhoben werden. Diese Ergebnisse dienen der langfris-
tigen Fortbildungsplanung und unterstützen eine Verstetigung der Expertenstandardinhalte.
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Phase II: Konkretisierung
In dieser Phase stehen in den Arbeitsgruppen der Modellpflegeeinheiten eine vertiefte inhaltliche 
Auseinandersetzung mit den Kriterienebenen des Expertenstandards und den Kommentierungen 
sowie die Klärung einzelner Umsetzungsfragen im Mittelpunkt. Die Konkretisierungsphase erstreckt 
sich über einen Zeitraum von rund acht Wochen und sollte frühzeitig nach Beginn der Fortbildungs-
phase und abhängig vom Kenntnisstand der AG-Arbeitsgruppenmitglieder über die Expertenstan-
dardinhalte begonnen werden. In dieser Phase geht es um die Reflexion der bestehenden Praxis in 
den teilnehmenden Einrichtungen. Im Sinne einer Soll-/Ist-Analyse wird diese Praxis im Hinblick auf 
das Qualitätsniveau des Expertenstandards betrachtet. Auf Basis dieser Analyse erfolgt eine Konkre-
tisierung der Standardkriterien vor dem Hintergrund der in der Modellpflegeeinheit etablierten 
Strukturen und Prozesse mit dem Ziel, das angestrebte Qualitätsniveau tatsächlich zu erreichen. 

Eine Konkretisierung von Standardkriterien ist nicht zwingend. Angesichts der unterschiedlichen 
Bedingungen zwischen den unterschiedlichen Praxisbereichen ist eine genaue Prüfung und Refle-
xion, ob, in welchem Ausmaß und zu welchen Aspekten Konkretisierungsbedarf besteht, jedoch 
unbedingt erforderlich. Die „Anpassungsfähigkeit“ einer Innovation wird auch in internationalen 
Implementierungsmodellen als wichtiger Faktor für das Gelingen von Implementierungsprozessen 
angesehen und diskutiert (Sun et al. 2024; Damschroder et al. 2022, 2009). In Bezug auf die Imple-
mentierung von Expertenstandards können Konkretisierungen bezogen auf alle Standardkriterien 
sinnvoll sein, z. B. wenn besondere Bedingungen der Zielgruppe oder der Einrichtung zu berück-
sichtigen sind. Bei der Gestaltung des Pflegeprozesses besteht Konkretisierungsbedarf in der Regel 
bezüglich der Einschätzung der Pflegesituation und der Frage, wie dabei den in den Expertenstan-
dards angesprochenen Qualitätsrisiken entsprochen werden kann. Weiterer Bedarf kann beispiels-
weise darin bestehen, zielgruppenspezifische Hilfsmittel, Interventionen oder Zuständigkeiten und 
geeignete Zeitpunkte für Assessments zu benennen. Wichtig ist, dass die Kernaussagen der einzelnen 
Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien des Standards unverändert bleiben und die Konkretisie-
rung der Inhalte dem Erreichen des angestrebten Qualitätsniveaus des Standards dient.

Bei der Anpassung einrichtungsinterner Vorgehensweisen gilt es zudem, die Kooperation und 
Zusammenarbeit mit anderen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen auszugestalten und an 
das geforderte Niveau des Expertenstandards anzugleichen. Empfohlen wird, entsprechende inter-
disziplinär abgestimmte Verfahrensregeln zu entwickeln. Hierbei ist eine multidisziplinäre Zusam-
mensetzung der Arbeitsgruppen ebenso wie die Beteiligung von Personen mit Entscheidungsbe-
fugnis hilfreich.

Phase III: Einführung
In der Einführungsphase hat sich bewährt, eine zweite Informationsveranstaltung durchzuführen, 
um allen Beteiligten den Anwendungsbeginn des Standards zu signalisieren. Dies sollte durch die 
Beteiligung der Leitungsebene unterstützt werden.

Entscheidend in dieser etwa achtwöchigen Phase ist, dass den Pflegefachpersonen Gelegenheit 
zu angeleiteter und supervidierter Erprobung der im Expertenstandard empfohlenen Handlungs-
schritte gegeben wird. Ausreichende personelle Ressourcen für die individuelle Anleitung sowie 
zeitliche Freiräume für das Ausprobieren der innovativen Elemente eines Expertenstandards sind 
unverzichtbar und für eine Akzeptanz durch die Pflegefachpersonen unabdingbar. Auf diese Weise 
ist die Möglichkeit zur Reflexion des Einführungsprozesses sichergestellt und den Pflegefachper-
sonen wird Gelegenheit gegeben, Vorschläge zur Anpassung und Verbesserung der veränderten 
Handlungsschritte zu äußern. Die Projektbeauftragten und die Mitglieder der Arbeitsgruppen 
stehen den Pflegefachpersonen in dieser Phase begleitend und motivierend zur Seite und üben eine 
Mentor*innenfunktion aus.
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Phase IV: Audit
Das Auditverfahren bildet als ca. vierwöchige Phase den Abschluss des Implementierungsprojektes. 
Für das Audit liegt ein standardisiertes Auditinstrument vor, das für die jeweiligen Expertenstan-
dards themenspezifisch angepasst wird. Das Instrument wird durch das wissenschaftliche Team des 
DNQP mit den Projektbeauftragen auf der Grundlage eines für alle Expertenstandards vorliegenden 
Rahmenkonzepts entworfen und ist unterteilt in fall-, personal- und einrichtungsbezogene Fragen. 
Nach Abschluss der modellhaften Implementierung steht das Auditinstrument allen interessierten 
Einrichtungen kostenfrei über die Internetseite des DNQP sowie über die DNQP/LeiLa App zur Verfü-
gung.

Im Rahmen des Audits werden alle Kriterienebenen des Standards überprüft. Dabei wird im Rahmen 
des fallbezogenen Audits auf drei Datenquellen zurückgegriffen, um ein möglichst umfassendes Bild 
zu erhalten: 

•	 die Pflegedokumentation, 

•	 die Befragung der Menschen mit Pflegebedarf und 

•	 die Personalbefragung. 

Als Antwortvorgaben stehen bei den beiden Befragungen „Ja/Nein“ bzw. „Nicht Anwendbar“-Opti-
onen mit der Möglichkeit eines Kommentars zur Verfügung. Durchgeführt wird das Audit von den 
Projektbeauftragten oder anderen Qualitätsexpert*innen, die nicht in der zu auditierenden Pflege-
einheit als Pflegeperson arbeiten, um eine Selbstbewertung auszuschließen.

Im Rahmen des personalbezogenen Audits werden alle Pflegefachpersonen der Modellpflegeein-
heiten schriftlich nach ihrem selbsteingeschätzten Wissensstand und bestehenden Fortbildungsbe-
darf gefragt. 

Das einrichtungsbezogene Audit erfasst zentrale Aspekte der Strukturkriterien des Expertenstan-
dards durch die einmalige Befragung einer leitenden Pflegefachperson (z. B. Pflegedienstleitung 
oder Bereichspflegeleitung), beispielsweise die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Vorge-
hensweisen in einer Verfahrensregelung oder das Vorhandensein erforderlicher Ressourcen und 
Materialien.

Vor Beginn der Datenerhebung sollten alle Beteiligten detaillierte Informationen über Ziel, Instru-
ment und die einzelnen Vorgehensschritte einschließlich eines Zeitplanes der Erhebung erhalten, 
um das Interesse und eine aktive Beteiligung des Pflegeteams der Modellpflegeeinheiten anzuregen 
und Kontrollängste weitgehend auszuräumen.

Im Rahmen der modellhaften Implementierung liegt die angestrebte Stichprobe bei 40 Menschen 
mit Pflegebedarf pro Einrichtung. Mit dem abschließenden Audit werden wertvolle Qualitätsdaten 
erhoben, die einen Einblick in die Relevanz des Themas und den Entwicklungsstand der Pflege 
geben und darüber hinaus eine solide Grundlage für die weitere Qualitätsarbeit in der jeweiligen 
Einrichtung und der Verstetigung der Expertenstandardinhalte im Praxisfeld darstellen.

2.1.3.3	 Projektauswertung

Die Gesamtauswertung aller Projektdaten und die Erstellung des Berichtes über den Verlauf und 
die Ergebnisse des Implementierungsprojektes werden durch das wissenschaftliche Team des DNQP 
vorgenommen.
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Gegenstand der modellhaften Implementierung ist die Frage nach Umsetzbarkeit und Praxistaug-
lichkeit des Expertenstandards. Im Rahmen des Audits wird ermittelt, wie hoch der Zielerreichungs-
grad der einzelnen Empfehlungen des Expertenstandards ist. Niedrige Zielerreichungsgrade können 
Hinweise auf grundsätzlichen Fortbildungsbedarf, Probleme mit der Verständlichkeit der Kriterien 
des Expertenstandards oder einrichtungsspezifische Aspekte geben, denen es weiter nachzugehen 
gilt. Zeigen die Ergebnisse der Implementierung Anpassungsbedarf an den Kriterien oder Kommen-
tierungen des Expertenstandards, werden mögliche notwendige Änderungen oder Ergänzungen 
zwischen wissenschaftlichem Team des DNQP und der Expert*innenarbeitsgruppe abgestimmt. 
Ergibt sich hieraus oder aus erhebungspraktischen Gründen Anpassungsbedarf für das Auditinst-
rument, wird dieser mit Blick auf die zukünftige Anwendung des Instruments im Rahmen des regel-
haften Einsatzes des Expertenstandards ebenfalls vorgenommen. 

2.1.3.4	 Netzwerk-Workshop

Die Ergebnisse der modellhaften Implementierung werden im Rahmen eines Netzwerk-Workshops 
der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Diskussion spezifischer Probleme der Standardumsetzung 
erfolgt in diesem Rahmen in überschaubaren, einrichtungsartspezifischen Arbeitsgruppen mit 
Mitgliedern der Expert*innenarbeitsgruppe und den Projektbeauftragten für die Implementierung. 
Die Moderation übernehmen Mitglieder des DNQP-Lenkungsausschusses und des wissenschaftli-
chen Teams des DNQP.

2.1.3.5	 Veröffentlichung Expertenstandard mit Implementierungsbericht

Die Veröffentlichung beinhaltet

•	 den Bericht über Entwicklung und Konsentierung des Expertenstandards,

•	 den konsentierten Expertenstandard mit Präambel und Kommentierungen der Standardkrite-
rien, gegebenenfalls mit Änderungen nach dem Implementierungsprojekt, 

•	 die Literaturstudie,

•	 den Bericht über Verlauf und Ergebnisse der modellhaften Implementierung sowie

•	 das Auditinstrument zum Expertenstandard für den Einsatz im internen Qualitätsmanagement 
von Einrichtungen.

Präambel, Expertenstandard und Auditinstrument werden zusätzlich auf der Internetseite kostenfrei 
sowie über die DNQP/LeiLa App zur Verfügung gestellt.

Hinweise zur abschließenden Veröffentlichung des Expertenstandards erfolgen über die Internet-
seite des DNQP, den DNQP-Newsletter und die Fachpresse. Die Veröffentlichungen der Experten-
standards werden vom DNQP herausgegeben. Innerhalb der Publikation werden die Autor*innen 
einzelner Kapitel kenntlich gemacht. Präambel, Expertenstandard und Kommentierung werden 
von der Expert*innenarbeitsgruppe in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Team des 
DNQP formuliert. Erstautor*in ist dabei die wissenschaftliche Leitung, die anderen Mitglieder der 
Expert*innenarbeitsgruppe werden in alphabetischer Reihenfolge genannt. Erstautor*in der Litera-
turstudie ist die Person, die den größten Beitrag dazu geleistet hat.
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2.2	 Aktualisierung von Expertenstandards

Für die Gültigkeit und Glaubwürdigkeit von Qualitätsinstrumenten ist eine fortlaufende Überprü-
fung der Aktualität ihrer Inhalte erforderlich. Das DNQP hat sich dazu auf ein mehrstufiges Verfahren 
festgelegt, das maßgeblich aktuelle Forschungserkenntnisse zur Aktualisierung von Leitlinien sowie 
die Erfahrungen der Expertenstandard-Aktualisierungen der letzten Jahre berücksichtigt (SIGN 2025; 
Cardwell et al. 2022; Schünemann et al. 2021; Sanabria et al. 2020; Vernooij et al. 2017; Becker et al. 
2014; Fishman 2012; Alonso-Coello et al. 2011).

Die reguläre erste Aktualisierung der Expertenstandards erfolgt fünf Jahre nach der abschließenden 
Veröffentlichung. Die weiteren Aktualisierungen erfolgen jeweils sieben Jahre nach Veröffentli-
chung der vorherigen Fassung (s. Kap. 2.2.8). Der Zeitraum von fünf Jahren lehnt sich an Erkennt-
nisse internationaler Forschung zur Halbwertszeit von Leitlinien an (AWMF 2025; Alonso-Coello et 
al. 2011; Eccles 2002 et al.; Shekelle et al. 2001). Dieser Zeitraum hat sich bei den bisherigen Aktua-
lisierungen bewährt, da es bei allen Standards nur einen sehr geringfügigen Änderungsbedarf gab 
und sich insbesondere die Standardkriterien als sehr stabil erweisen. Veränderungen fanden sich 
überwiegend in den Kommentierungen, die bei den ersten Aktualisierungen deutlich ausführlicher 
geschrieben wurden als bei den Entwicklungen der Expertenstandards. Diese Beobachtung konnte 
im Rahmen der bisherigen zweiten Aktualisierungen der Expertenstandards bestätigt werden. Diese 
Erkenntnisse sind Ausdruck umfangreicher Praxiserfahrungen in der Arbeit mit den Expertenstan-
dards, die in den überarbeiteten Kommentierungen aufgegriffen werden. Sie deutet auf eine relativ 
stabile wissenschaftliche Evidenz und gleichzeitig die Tragfähigkeit des Instruments „Experten-
standard“. Vor diesem Hintergrund wird die reguläre Aktualisierung der Expertenstandards bei den 
zweiten und weiteren Aktualisierungen erst nach sieben Jahren durchgeführt.

Monitoring
Um zwischen den regulär vorgesehenen Aktualisierungen regelmäßig zu prüfen, ob Gründe für eine 
vorzeitige Aktualisierung eines Expertenstandards vorliegen, erfolgt ein durch das wissenschaftliche 
Team des DNQP systematisch gesteuertes jährliches Monitoring. Durch dieses regelmäßige Monito-
ring-Verfahren zwischen wissenschaftlichem Team und Mitgliedern der Expert*innenarbeitsgruppen 
wird gewährleistet, dass relevante Veränderungen (z. B. durch neue Studien oder veränderte Praxis-
bedingungen) zu den einzelnen Expertenstandards rechtzeitig erkannt und berücksichtigt werden 
können. Dazu werden die Mitglieder der Expert*innenarbeitsgruppen durch das wissenschaftliche 
Team einmal pro Jahr angeschrieben. Auf der Basis eines einheitlichen Rückmeldebogens werden 
die Expert*innen befragt, ob ihnen in der Auseinandersetzung mit dem Thema relevante Veröffent-
lichungen oder Veränderungen der Umsetzungsbedingungen aufgefallen sind, die eine Überarbei-
tung von Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien erforderlich machen können. Zudem werden alle 
Mitglieder der Expert*innenarbeitsgruppe gebeten, relevante neue Erkenntnisse von sich aus dem 
wissenschaftlichen Team des DNQP zu melden. Zusätzlich fasst das DNQP Anfragen aus der Praxis 
zur Arbeit mit den Expertenstandards und zu ihrer Umsetzung zusammen, die den Expert*innen 
bei der Aktualisierung zur Verfügung gestellt werden. Die Einschätzung durch die Expert*innen 
setzt voraus, dass diese weiterhin in Wissenschaft und/oder Praxis mit dem Thema befasst sind. 
Auf Grundlage dieser Einschätzung erfolgt gemeinsam mit der wissenschaftlichen Leitung der 
Expert*innenarbeitsgruppe eine Bewertung, ob neue Erkenntnisse eine vorzeitige Aktualisierung 
erforderlich machen. Die Mitglieder der Expert*innenarbeitsgruppe erhalten vom DNQP nach 
Abschluss des Monitorings eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Jede Veränderung am Expertenstandard im Rahmen einer Aktualisierung muss angesichts des 
hohen Anpassungsaufwands bei der Arbeit mit dem Instrument in der Pflegepraxis sorgfältig 
geprüft werden, da nur bei wirklich dringendem Aktualisierungsbedarf, etwa aufgrund einer verän-
derten Evidenz zu einer Pflegeintervention der erneute Anpassungs- und gegebenenfalls sogar 
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erneute Implementierungsaufwand in den Einrichtungen gerechtfertigt erscheint. Dabei ist immer 
zu berücksichtigen, dass häufige Veränderungen am Expertenstandard dessen verstetigte Anwen-
dung in der Praxis erschweren, weil mit seiner Anwendung in der Regel auch Organisationsprozesse 
verbunden sind. 

Der zeitliche und finanzielle Aufwand für eine Aktualisierung ist nur unerheblich geringer als der einer 
Neuentwicklung, weshalb der Prüfung des Aktualisierungsbedarfs eine hohe Bedeutung zukommt. 
Bei einer Aktualisierung wird, neben dem aktuellen Wissensstand zum Thema, auch die epidemiolo-
gische Relevanz und Zielsetzung des Expertenstandards geprüft. Bei gravierenden praxisrelevanten 
Änderungen des Wissensstandes wird eine vorzeitige Aktualisierung des entsprechenden Experten-
standards notwendig (Becker et al. 2014; NICE 2014; Shekelle et al. 2012). Gründe für eine vorzeitige 
Aktualisierung können sein:

•	 Änderung der Evidenz in Bezug auf Nutzen und Schaden von Interventionen,

•	 Änderung von Outcomes,

•	 Änderung bei der Verfügbarkeit von bestehenden und neuen Interventionen,

•	 Verbesserung der Versorgung und in Folge Veränderung der epidemiologischen Relevanz oder

•	 Veränderungen gesellschaftlicher Werte.

2.2.1	 Expert*innenarbeitsgruppe

Bei der ersten Aktualisierung werden zunächst die wissenschaftliche Leitung der Expert*innen
arbeitsgruppe und deren Mitglieder aus der Entwicklung des Expertenstandards über die anste-
hende Aktualisierung informiert und eingeladen, sich an der Aktualisierung zu beteiligen. Voraus-
setzung dafür ist, dass nach wie vor eine Expertise zum Thema vorhanden ist (s. Kap. 2.1.1.1). Darüber 
hinaus erfolgt eine Ausschreibung in der Fachpresse und über den DNQP-Newsletter, in der um 
Bewerbung für die Beteiligung in der Expert*innenarbeitsgruppe gebeten wird. Bei der zweiten und 
den folgenden Aktualisierungen erfolgt eine offene Ausschreibung für die wissenschaftliche Leitung 
und die Mitarbeit in der Expert*innenarbeitsgruppe.

2.2.2	 Literaturstudie

Im Rahmen der Aktualisierung wird eine vollständige, neue Literaturstudie durch das wissenschaftliche 
Team des DNQP in Kooperation mit der wissenschaftlichen Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe 
durchgeführt, die die wesentlichen Aspekte der Studie der Vorgängerversion des Expertenstandards 
aufgreift und um neue Erkenntnisse ergänzt. Ergänzend zur Literaturstudie werden die Monitoring-
Ergebnisse der vergangenen Jahre sowie die Erfahrungen aus der Praxis systematisch zusammenge-
fasst und den Expert*innen zur Verfügung gestellt.

Die Erstellung einer neuen Literaturstudie und die Bewertung des Wissensstandes erfolgen metho-
disch analog zum Vorgehen unter Kapitel 2.1.1.3 unter Berücksichtigung der seit Beendigung der 
vorausgegangenen Literaturrecherche erschienenen Veröffentlichungen. Die für die vorausgegan-
gene Literaturrecherche verwendeten Suchstrategien und identifizierten zentralen Themenbereiche 
sollen berücksichtigt werden, um die Literaturrecherche zu begrenzen. Ziel ist die Aktualisierung des 
bestehenden Expertenstandards und nicht eine neue Recherche zum Thema mit möglicherweise 
anderen Outcomes, es sei denn, es hat bereits im Vorfeld im Rahmen des Monitorings Hinweise 
gegeben, die eine thematische Neuausrichtung oder Ergänzung des Expertenstandards sinnvoll 
erscheinen lassen.
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2.2.3	 Überarbeitung

Die Expert*innenarbeitsgruppe kommt mindestens zu einer Sitzung zusammen. Die Ergebnisse 
der aktualisierten Literaturstudie und ggf. der vorliegenden Praxishinweise werden diskutiert und 
bewertet und die Notwendigkeit einer Anpassung der einzelnen Standardkriterien geprüft. Liegen 
neue, praxisrelevante Erkenntnisse vor, sind die entsprechenden Kriterien des Standards einschließ-
lich der Kommentierung zu modifizieren und an den aktuellen Erkenntnisstand anzupassen. Das 
Vorgehen zur Herstellung professioneller Abstimmungsprozesse entspricht dem der Entwicklung 
von Expertenstandards (s. Kap. 1.5.3). Die Anpassung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem 
wissenschaftlichen Team des DNQP.

2.2.4	 Konsultationsphase

Die Einbeziehung der Fachöffentlichkeit erfolgt bei der Aktualisierung eines Expertenstandards als 
internetbasierte Konsultationsphase. Dazu werden der Entwurf des aktualisierten Expertenstan-
dards zusammen mit Präambel und vorläufiger Kommentierung sowie der neuen Literaturstudie 
für einen Zeitraum von acht Wochen auf der Internetseite des DNQP der Fachöffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Interessierte Fachvertreter*innen aus Pflegepraxis und -wissenschaft sowie anderen 
Gesundheitsberufen erhalten damit die Möglichkeit, Stellungnahmen zu der Konsultationsfassung 
abzugeben. Sie werden frühzeitig auf die Veröffentlichung des Entwurfs des aktualisierten Experten-
standards durch Ankündigungen in der Fachpresse und im DNQP-Newsletter hingewiesen.

2.2.5	 Praxisprojekt

Nach Abschluss der zweiten Aktualisierung eines Expertenstandards führt das DNQP ein Praxispro-
jekt mit etwa 25 Einrichtungen aus allen Bereichen der Pflegepraxis durch. Dabei geht es nicht wie 
bei der modellhaften Implementierung von Expertenstandards um die Neu-Einführung eines Exper-
tenstandards, sondern es wird davon ausgegangen, dass dieser bereits grundsätzlich implementiert 
ist. Die zweite Aktualisierung wird zum Anlass genommen, die Umsetzungsbedingungen genauer 
zu betrachten. Zum anderen verfolgen die Praxisprojekte das Ziel, Erkenntnisse zur internen Quali-
tätssteuerung zum jeweiligen Thema des aktualisierten Expertenstandards auf der Basis eines durch-
geführten Audits und der Arbeit mit Qualitätsindikatoren zu gewinnen (s. Kap. 3.4). 

Anders als bei der modellhaften Implementierung, wird direkt zu Beginn des Praxisprojektes in den 
beteiligten Einrichtungen ein Audit zum aktualisierten Expertenstandard vorbereitet und durchge-
führt. Dieses soll den aktuellen Stand der Arbeit mit dem Expertenstandard aufzeigen und z. B. auf 
weitere Implementierungsbedarfe bzw. Handlungserfordernisse hinweisen. Dazu werden auch die 
notwendigen Anpassungen für die Praxis, die sich aus der Aktualisierung ergeben, thematisiert.

Die Laufzeit des Praxisprojektes beträgt sechs bis neun Monate, um den Einrichtungen genügend 
Zeit zur Erhebung vorab definierter Daten zu geben. Das Projekt wird vom wissenschaftlichen Team 
des DNQP methodisch begleitet. Im Rahmen dieser Begleitung finden mindestens drei Treffen aller 
Projektbeauftragten in Präsenz und online statt. 
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2.2.6	 Veröffentlichung aktualisierter Expertenstandard

Die eingehenden Stellungnahmen zur Konsultationsfassung werden durch das wissenschaftliche 
Team des DNQP ausgewertet und für die abschließende Diskussion und Konsensfindung inner-
halb der Expert*innenarbeitsgruppe aufbereitet. Der Abstimmungsprozess (s. Kap. 1.5.3) erfolgt 
über einen schriftlichen Austausch. Eine weitere Sitzung der Expert*innenarbeitsgruppe wird 
nur dann einberufen, wenn trotz dieses mehrschrittigen Verfahrens ein expliziter Dissens in der 
Expert*innenarbeitsgruppe zu inhaltlichen Fragen besteht. Die Beschlüsse zu den Stellungnahmen 
werden schriftlich festgehalten.

Das Abstimmungsergebnis zwischen Expert*innenarbeitsgruppe und der Fachöffentlichkeit ist 
Grundlage für die Erarbeitung der abschließenden Version des aktualisierten Expertenstandards und 
der Kommentierung. 

Die Veröffentlichung beinhaltet die aktualisierte Fassung des Expertenstandards mit Präambel 
und Kommentierung, die neue Literaturstudie, den Bericht über das methodische Vorgehen und 
die Ergebnisse der Aktualisierung mit Hinweisen, was sich verändert hat. Das aktuelle Auditins-
trument zum Expertenstandard wird auf der Internetseite des DNQP sowie über die DNQP/LeiLa 
App veröffentlicht. Die Verbreitung des aktualisierten Expertenstandards erfolgt über die Fach-
presse, den DNQP-Newsletter und durch Hinweise auf der Internetseite des DNQP sowie durch 
Vorträge und Veröffentlichungen zum aktualisierten Expertenstandard durch die Mitglieder der 
Expert*innenarbeitsgruppe. Die Ergebnisse der Aktualisierung werden im Rahmen eines Netzwerk-
Workshops vorgestellt und diskutiert.

2.2.7	 Netzwerk-Workshop

Die Ergebnisse der Aktualisierung werden im Rahmen eines Netzwerk-Workshops der Fachöffent-
lichkeit vorgestellt. Die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe zur Aktualisierung 
eines Expertenstandards erläutert darin Erkenntnisse hinsichtlich der wissenschaftlichen Evidenz 
und stellt die wesentlichen Änderungen am Expertenstandard sowie der Kommentierung vor. Einen 
weiteren Schwerpunkt der Netzwerk-Workshops bilden themen- oder settingspezifische Arbeits-
gruppen zur Arbeit mit dem aktualisierten Expertenstandard. Nach der zweiten Aktualisierung eines 
Expertenstandards werden darüber hinaus die Ergebnisse des Praxisprojektes vorgestellt. Die Mode-
ration übernehmen Mitglieder des DNQP-Lenkungsausschusses und des wissenschaftlichen Teams 
des DNQP.

2.2.8	 Weitere Aktualisierungen

Die dritten und fortlaufenden Aktualisierungen der Expertenstandards erfolgen nach jeweils sieben 
Jahren. Für die Prüfung der wissenschaftlichen Evidenz für den jeweils zu aktualisierenden Exper-
tenstandard erfolgt durch das wissenschaftliche Team des DNQP eine systematische Literatur-
recherche, über die ein Bericht verfasst wird. Die Ergebnisse dieses Reviews werden mit einer zu 
bildenden Expert*innenarbeitsgruppe im Rahmen eines Treffens diskutiert und hinsichtlich eines 
daraus resultierenden Überarbeitungs- und Aktualisierungsbedarfs des Expertenstandards und der 
vorliegenden Kommentierungen bewertet. In den Bewertungsprozess fließen die Erkenntnisse aus 
dem Monitoring (s. Kap. 2.2), den Praxisprojekten nach der zweiten Aktualisierung, ggf. weiteren 
Praxisprojekten sowie weitere Erkenntnisse zur Arbeit mit dem Expertenstandard ein. Die Einbezie-
hung der Fachöffentlichkeit erfolgt, wie bei vorherigen Aktualisierungen, über eine Konsultations-
phase (onlinegestützt). Sofern die Recherche Hinweise auf gravierende Änderungen der Evidenz 
zum jeweiligen Expertenstandard enthält, erfolgt eine umfassende Literaturrecherche wie in Kapitel 
2.1.1.3 beschrieben.
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3	 Entwicklung von Indikatoren auf Basis von Expertenstandards

In der Version des DNQP-Methodenpapiers von 2015 wurde erstmals das methodische Vorgehen zur 
Entwicklung und Erprobung von Qualitätsindikatoren in der Pflege festgelegt. Die damit gemachten 
Erfahrungen im Rahmen von Praxisprojekten sind in die vorliegende aktuelle Version des Methoden-
papiers eingegangen (Büscher/Elsbernd 2026). 

Indikatoren sollen es im Rahmen des internen Qualitätsmanagements ermöglichen, bei begrenztem 
Aufwand der Datenerhebung, Hinweise auf den Umsetzungsgrad angestrebter Qualitätsziele zu 
erhalten. Sie sind zudem hilfreich bei der Unterscheidung zwischen guter und verbesserungswür-
diger Qualität. Das DNQP orientiert sich bei der Entwicklung von und Arbeit mit Qualitätsindikatoren 
an der Definition des BQS-Instituts für Qualität und Patientensicherheit (Reiter et al. 2008). Danach 
dient ein Qualitätsindikator der Bewertung, ob ein Qualitätsziel erreicht wird. Ein Indikator ist kein 
direktes Maß für Qualität. Er ist als ein Werkzeug zu verstehen, das zur Leistungsbewertung dient 
und die Aufmerksamkeit auf Problembereiche lenken kann, die einer intensiven Überprüfung inner-
halb einer Organisation bedürfen.

Indikatoren sind in diesem Verständnis quantitative Qualitätsinstrumente, die mit anderen Qualitäts-
instrumenten verbunden sein müssen. Katz und Green (1996) weisen in ihren Ausführungen wieder-
holt auf den Zusammenhang zwischen den Instrumenten Pflegestandards und Qualitätsindikatoren 
hin. Auch in der Definition des BQS-Instituts sind Qualitätsindikatoren Evaluationsinstrumente, die 
nur dann einsetzbar sind, wenn durch andere Instrumente das Leistungssoll oder Leistungsniveau 
(hier das Qualitätsziel) festgelegt wurde. Neben pflegerischen Expertenstandards sind dabei vor 
allem die Leitlinien zu nennen, auf deren Basis bereits seit längerem Indikatorenentwicklungen statt-
finden (Deckert et al. 2021; Arnold et al. 2019). Eine Bewertung von Leistungen ist nicht möglich, 
wenn das geplante Leistungsziel oder Leistungsniveau in Form eines Soll-Niveaus nicht bekannt ist 
(Geraedts 2009). Mittels Qualitätsindikatoren können demnach Leistungen nur vor dem Hintergrund 
vorab festgelegter Qualitätsziele und Qualitätsniveaufestlegungen, wie sie in den Expertenstandards 
erfolgen, bewertet und gesteuert werden. Entsprechend hängt die Zuverlässigkeit von Indikatoren 
nicht nur davon ab, ob sie richtig konstruiert wurden, sondern auch, ob die damit verbundenen Leis-
tungsniveaufestlegungen zuverlässig sind (Elsbernd 2014; NICE 2024; ÄZQ 2009; Schrappe 2004).

Als Gemeinsamkeit aller verfügbaren Definitionen von Indikatoren ist festzuhalten, dass es sich 
bei Indikatoren um Zahlen bzw. numerische Größen und messbare Parameter handelt. In anderen 
Worten sind Indikatoren quantitative Evaluationsinstrumente. Nur in numerischer und klar operati-
onalisierter Form können Indikatoren im Sinne der hier angesprochenen Funktionen Verwendung 
finden. Sofern möglich und angemessen sollte zur Entwicklung von Indikatoren daher auch die Fest-
legung eines Referenzwertes gehören, innerhalb dessen die erreichte Qualität als gut bewertet wird. 
Sofern die Festlegung von grundsätzlichen Referenzwerten nicht möglich ist, sollten innerhalb des 
internen Qualitätsmanagements die eigenen Indikatorenergebnisse als Referenzwert für die eigene 
Qualitätssteuerung genutzt werden. 

Die Diskussion um Qualitätsindikatoren in der Pflege ist in Deutschland noch nicht sehr umfassend 
ausgeprägt, obwohl das Thema zunehmende Bedeutung erfährt. So spielt seit 2007 für die externe 
Qualitätssicherung der Krankenhäuser der Generalindikator Dekubitusprophylaxe eine wichtige 
Rolle (Renner 2012). In der Pflegeversicherung erfolgt eine Darstellung der Versorgungsqualität in 
der stationären Langzeitversorgung gestützt auf Indikatoren. Als problematisch an der derzeitigen 
Situation kann angesehen werden, dass die Entwicklung von Qualitätsindikatoren in der Pflege 
getrennt nach der Logik der Sozialgesetzbücher V und XI erfolgt, während die Entwicklung von 
Expertenstandards durch das DNQP grundsätzlich sektorenübergreifend für alle Bereiche der Pfle-
gepraxis geschieht.
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Innerhalb des SGB V und SGB XI dienen Qualitätsindikatoren vorrangig der externen Qualitätsbewer-
tung. Das hier beschriebene Verfahren zur Entwicklung von Qualitätsindikatoren auf Basis der DNQP-
Expertenstandards verfolgt prioritär das Anliegen, Indikatoren zur Qualitätssteuerung im Rahmen 
des internen Qualitätsmanagements zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung von 
Indikatoren zur externen Qualitätsbewertung und internen Qualitätssteuerung schließen sich nicht 
grundsätzlich gegenseitig aus. Sie stellen jedoch in der Entwicklung und Erprobung unterschied-
liche Anforderungen.

In Anlehnung an etablierte Verfahren zur Entwicklung von Qualitätsindikatoren (Kötter et al. 2011, 
NICE 2024) und auf Basis bisheriger Erfahrungen des DNQP umfasst die Entwicklung von Qualitäts-
indikatoren auf der Basis von Expertenstandards die folgenden Schritte:

•	 Festlegung der Themen erfolgt durch den jeweils zu aktualisierenden Expertenstandard,

•	 Literaturrecherche zu verfügbaren Indikatoren, 

•	 Identifikation der für die Anwendung von Indikatoren relevanten Empfehlungen des Experten-
standards,

•	 Strukturierte Bewertung geeigneter Qualitätsindikatoren sowie Auswahl oder ggf. Formulie-
rung eines vorläufigen Sets von Indikatoren durch die Expert*innenarbeitsgruppen und das 
wissenschaftliche Team des DNQP,

•	 Praxistest der ausgewählten Qualitätsindikatoren und

•	 Veröffentlichung von aus den Empfehlungen des Expertenstandards abgeleiteten Indikatoren.

3.1	 Themenauswahl und -festlegung

Die Auswahl eines relevanten Themas ergibt sich durch die Verknüpfung von Aktualisierung eines 
Expertenstandards und Indikatorenentwicklung. Die Expertenstandards des DNQP beziehen sich 
auf zentrale Qualitätsrisiken in allen Bereichen der Pflegepraxis und sind daher für die Themenwahl 
besonders geeignet. Entsprechend bietet es sich an, aus den Kriterien der Expertenstandards Quali-
tätsindikatoren abzuleiten. Auf dieser Basis lässt sich, ähnlich wie für die zentralen Qualitätsbereiche, 
die in den Nationalen Versorgungsleitlinien angesprochen sind (Nothacker/Reiter 2009), evaluieren, 
ob die pflegerische Versorgung im entsprechenden Versorgungsbereich auf der Basis des in den 
Expertenstandards ausgedrückten aktuellen Qualitätsniveaus erfolgt. Im Prozess der zweiten Aktu-
alisierung der Expertenstandards wird die Literaturrecherche um die gezielte Suche nach verfüg-
baren Indikatoren zum jeweiligen Themenbereich erweitert.

3.2	 Literaturrecherche zu verfügbaren Indikatoren

Auf der Basis der Ergebnisse der Literaturrecherche werden durch das wissenschaftliche Team des 
DNQP und die wissenschaftliche Leitung der jeweiligen Expert*innenarbeitsgruppe Überlegungen 
zu vorläufigen Indikatoren angestellt. Diese dienen der Eingrenzung des Settings, in dem der Indi-
kator eingesetzt werden soll, sowie der Festlegung themen- oder zielgruppenrelevanter Endpunkte 
oder möglicher Versorgungsdefizite. 

Die Ergebnisse der Recherche werden vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Expertenstan-
dards geprüft. Nicht immer besteht Übereinstimmung zwischen den in der Literatur verfügbaren 
Indikatoren und den Empfehlungen des Expertenstandards. Die Expert*innenarbeitsgruppe nimmt 
daher in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Team des DNQP eine Einschätzung vor, welche 
Empfehlungen des Expertenstandards durch Indikatoren abgebildet werden sollen.
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3.3	 Bewertung und Auswahl von Indikatoren 

Im dritten Schritt erfolgt die Bewertung und Auswahl geeigneter Qualitätsindikatoren durch die 
Expert*innenarbeitsgruppe. Diese kommt im Verlauf der zweiten Aktualisierung eines Experten-
standards mindestens zweimal zusammen. Das erste Treffen dient der Prüfung der Notwendigkeit 
von Aktualisierungen im Expertenstandard und den Kommentierungen. Das zweite Treffen dient 
der Diskussion und vorläufigen Festlegung von Indikatoren. Die in den Kriterien der Expertenstan-
dards enthaltenen Empfehlungen bieten für die Auswahl des Indikatoren-Sets eine gute Grundlage. 
Sie können dazu dienen, Schlüsselempfehlungen zu formulieren und entsprechende Indikatorvor-
schläge abzuleiten. Zudem wird geprüft, ob es bereits Instrumente zur Abbildung der Perspektive 
der Menschen mit Pflegebedarf zum jeweils aktualisierten Themenbereich gibt (AQUA-Institut 2015).

Für die praktische Erprobung differenziert das DNQP zwischen Indikatoren und Kennzahlen. Indika-
toren bezeichnen dabei den übergeordneten Aspekt, der betrachtet werden soll (z.B. die Prävalenz 
oder Inzidenz eines bestimmten Aspekts wie des Dekubitus). Die Kennzahl bezeichnet die konkret 
zu messende Information. Oftmals gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Werte, über die Infor-
mationen zu einem Indikator ausgedrückt und erhoben werden können (z.B. lässt sich die Inzidenz 
des Dekubitus angesichts der unterschiedlichen Kategorien/Stadien des Dekubitus beschreiben). Je 
nach Steuerungsabsicht können unterschiedliche Kennzahlen in Einrichtungen relevant sein.

Allen Verfahren gemein ist die formalisierte Abstimmung zu geeigneten Indikatoren im Rahmen 
eines mehrstufigen Prozesses. Dieser Ansatz findet auch bei der Entwicklung von Indikatoren auf 
der Basis von Expertenstandards Anwendung. 

3.4	 Erprobung von Indikatoren für die interne Qualitätssteuerung

Die praktische Erprobung des abgestimmten Indikatoren-Sets ist der vierte Schritt der Indikatoren-
entwicklung. Er umfasst Fragen der Umsetzbarkeit des Indikators (z. B. die Verfügbarkeit der erfor-
derlichen Informationen bzw. den Zeitaufwand für die Erhebung nicht vorhandener Daten, Barrieren 
für die Implementierung, Dokumentationsaufwand). Die Praktikabilität bezieht sich auf die Verständ-
lichkeit und Interpretierbarkeit durch die potenziellen Adressaten und die beteiligten Berufsgruppen 
sowie eine Reihe mit dem Erhebungsaufwand verbundener Fragen wie Möglichkeiten zur Überprü-
fung von Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten. Nicht zuletzt ist in einem Praxistest zu ermitteln, 
wie es um die Akzeptanz der professionellen Akteur*innen bestellt ist, deren Handeln auf Basis des 
erprobten Indikators bzw. Indikatorensets evaluiert werden soll.

Die Erprobung findet im Rahmen eines Praxisprojekts statt (s. Kap. 2.2.5). Während der im Rahmen 
des Praxisprojekts durchgeführten Treffen werden die Indikatoren den teilnehmenden Einrich-
tungen vorgestellt und diskutiert. Nach Möglichkeit sollen alle vorgeschlagenen Indikatoren in 
allen Praxiseinrichtungen getestet werden. Abweichungen davon sind, je nach Ausgangslage in den 
unterschiedlichen Settings, jedoch möglich. 

In weiteren Sitzungen werden die Auditergebnisse und die Vorbereitungen zum Einsatz der Indika-
toren diskutiert. Die Datenerhebungen zu den Indikatoren werden in begleitenden Sitzungen zum 
Praxisprojekt vorbereitet. Eine abschließende Sitzung wird genutzt zur Vorstellung und Diskussion 
von Erkenntnissen aus der praktischen Anwendung sowie den Datenerhebungen zu den ausge-
wählten Indikatoren. Die Ergebnisse werden im Rahmen des DNQP-Workshops zur Aktualisierung 
des jeweiligen Standards der Fachöffentlichkeit vorgestellt und diskutiert und vom DNQP als Bericht 
publiziert.



32

Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 

Damit stehen der Fachöffentlichkeit Indikatoren zur Verfügung, die für das interne Qualitätsmanage-
ment nutzbar sind. Im Rahmen der weiteren Aktualisierungen wird zu prüfen sein, ob die Indikatoren 
tatsächlich in der Lage sind, die Qualitätsentwicklung in die gewünschte Richtung zu stimulieren 
oder ob sie Fehlanreize setzen und unerwünschte Effekte hervorrufen (AQUA-Institut 2015), die es 
dann zu korrigieren gilt. Ziel der Indikatorenentwicklung ist, für jeden Expertenstandard möglichst 
aussagekräftige Indikatoren zu erhalten, so dass am Ende des Prozesses ein Indikatoren-Set für alle 
Expertenstandards zur Verfügung steht. Dieses kann von den Einrichtungen dann im Sinne eines 
Monitorings der Pflegequalität verwendet werden. Somit kann bei auffälligen Indikatorenwerten ein 
Audit zum jeweiligen Expertenstandard durchgeführt werden, bei Bedarf können weitere Schritte 
im Rahmen der internen Qualitätsentwicklung unternommen werden.
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